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Hinweise 

Die ĂOffiziellen Spielregeln Inline-Skaterhockey 2010ñ gelten in ihrer o.a. Fassung ab 10. Januar 2010 für alle 

in Deutschland stattfindenden nationalen Meisterschafts-, Pokal-, Turnier- und Freundschaftsspiele, sofern zu 

einzelnen Punkten ausdrücklich keine anderweitige Regelung von der Sportkommission Inline-Skaterhockey 

des Deutschen Rollsport- und Inline- Verbandes (DRIV) beschlossen wurde.  

Inhaber der Rechte der ĂOffiziellen Spielregeln Inline-Skaterhockey 2010ñ ist allein die DRIV-Sportkommission 

Inline-Skaterhockey. Vervielfältigungen dieser Spielregeln, gleichgültig mit welchen technischen Mitteln, sind 

nur mit schriftlicher Genehmigung der DRIV-Sportkommission Inline-Skaterhockey zulässig. Verstöße 

hiergegen werden mit allen rechtlichen Mitteln verfolgt. 

Die vorliegenden ĂOffiziellen Spielregeln Inline-Skaterhockey 2010ñ gelten selbstverstªndlich f¿r weibliche wie 

für männliche Personen. Aus Gründen der Lesbarkeit und wegen grammatikalischer Unverträglichkeit bei 

gleichzeitiger Anwendung weiblicher und männlicher Sprachformen wird grundsätzlich nur die männliche Form 

benutzt. 

Die Verwendung des Bildmaterials in dieser Veröffentlichung erfolgt mit ausdrücklicher Genehmigung von 

Kreativpix (Christoph Stock, http://kreativpix.de) und Canpro-Sport (Helmut Sachse, http://www.canpro-

sport.de). 

Gültigkeit 

Für den Spielbetrieb in Deutschland gelten die Spielregeln für Inline-Skaterhockey in der vorliegenden Fassung 

einschließlich der besonders markierten Ergänzungen und Änderungen. 

Für den Spielbetrieb in Deutschland gelten weiter, bei Abweichungen von diesen Spielregeln, immer die 

Bestimmungen der Wettkampfordnung oder sonstiger Durchführungsbestimmungen. 

Für alle internationalen Spiele gelten die Spielregeln für Inline-Skaterhockey in der vorliegenden Fassung ohne 

die besonders markierten Ergänzungen und Änderungen. Im Zweifelsfall gilt immer die englische 

Originalfassung des ĂOfficial Rule Book 2010ñ. 

Teilnahme am Spielbetrieb 

Inline-Skaterhockey ist ein Sport mit zugelassenem Körpereinsatz und jeder Spieler, der an 

einem Spiel teilnimmt, macht dies auf eigene Gefahr. Alle Vereine und Mannschaften 

müssen ihre Spieler vor Spielbeginn ausdrücklich darauf hinweisen.
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1 SPIELFELD 

 

1.1 OBERFLÄCHE 

1.1.1 Die Oberfläche des Spielfeldes besteht aus Holz, Fliesen, Parkett, Asphalt oder anderen von der 

IISHF genehmigten Materialien, die flach und glatt sein müssen, so dass Rollschuh- und Inline-

Skate-Rollen darauf ohne Beeinträchtigung laufen können. 

In Deutschland können Materialien für die Spieloberfläche auch von der Inline-Skaterhockey 

Deutschland (ISHD) als zuständigen nationalen Verband genehmigt werden. 
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1.2 SPIELFELDMAßE 

1.2.1 Das Spielfeld muss zwischen 15 m und 30 m breit und zwischen 30 m und 60 m lang sein. 

1.2.2 Die Spielfeldgröße für internationale Meisterschaften und Titelwettkämpfe soll mindestens 20 m mal 

40 m betragen. Das Spielfeld muss für diese Veranstaltungen mit einer Bande und abgerundeten 

Ecken versehen sein. Wenn in einer Sporthalle gespielt wird, in der das Spielfeld durch die 

Hallenwände begrenzt wird, müssen abgerundete Ecken vorhanden sein. 

1.2.3 Die Ecken des Spielfelds sollen mit einem kreisförmigen Bogen von 2 m bis 4 m Radius (abhängig 

von der Spielfeldgröße) abgerundet sein. Zwei Drittel der Breite müssen jedoch geradlinig verlaufen. 

1.3 BANDE 

1.3.1 Das Spielfeld muss von einer Bande umgeben sein. 

1.3.2 Die Bande muss mindestens 0,80 m und höchstens 1,22 m hoch sein. Die Messung erfolgt von der 

Spielfeldoberfläche bis zur Oberkante der Bande. Hallenwände oder eine Kombination aus 

Hallenwänden und einer Bande sind erlaubt. 

1.3.3 Die Bande muss glatt und frei von jeglichen Gegenständen sein, die zu Verletzungen der Spieler 

führen können. Die Bande muss so befestigt werden, dass sie einem Aufprall der Spieler standhält. 

Alle Türen zum Spielfeld müssen vom Spielfeld weg schwingen und fest verschließbar sein. 

Sämtliche Haltevorrichtungen, die die Bande in ihrer Position halten, müssen an der dem Spielfeld 

abgewandten Seite angebracht sein. 

1.3.4 Es kann Werbung auf der Bande angebracht werden. 

1.3.5 Bei internationalen Meisterschaften und internationalen Titelwettkämpfen muss eine Genehmigung 

der IISHF vorliegen. Bei allen anderen Spielen muss eine Genehmigung des zuständigen nationalen 

Verbands vorliegen. 

1.4 SPIELFELDMARKIERUNGEN 

1.4.1 Alle Messungen werden von bzw. bis zur Mitte einer jeden Linie vorgenommen. Bei Messungen von 

oder zu einer Bande oder einer Hallenwand erfolgt die Messung von bzw. bis zur Unterkante der 

Bande bzw. der Wand. 

1.4.2 Alle Linien und Markierungen des Spielfelds müssen zwischen 4 cm und 10 cm breit sein und 

müssen alle dieselbe Breite aufweisen. Alle Spielfeldmarkierungen müssen dieselbe Farbe haben 

und sich klar von der Spielfeldoberfläche unterscheiden. 

1.4.3 Bei internationalen Meisterschaften und internationalen Titelwettkämpfen muss an jedem Tor eine 

Torlinie quer über das gesamte Spielfeld gezogen werden. Die Torlinie muss mindestens 2 m und 

höchstens 3 m (abhängig von der Spielfeldgröße) vom jeweiligen Spielfeldende entfernt angebracht 

werden. 

1.4.4 Für alle anderen Spiele kann die Torlinie entsprechend Regel 1.4.3 markiert werden. Alternativ kann 

die Torlinie in der Breite auch auf den Torraum beschränkt sein. 

1.4.5 Bei internationalen Meisterschaften und internationalen Titelwettkämpfen muss an jedem Tor eine 

Torhüterlinie quer über das gesamte Spielfeld gezogen werden. Die Torhüterlinie muss 

mindestens 5 m und höchstens 6 m von der Torlinie entfernt angebracht werden (ein Abstand von 6 

m zwischen Torlinie und Torhüterlinie sollte nur auf großen Spielfeldern angewandt werden). 
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1.4.6 Für alle anderen Spiele kann die Torhüterlinie entsprechend Regel 1.4.5 markiert werden. 

Alternativ kann die Torhüterlinie auch nur eine gedachte Linie zwischen den beiden Freistoß-

Bully-Punkten einer Spielfeldhälfte sein. 

1.4.7 Für internationale Meisterschaften und internationale Titelwettkämpfe muss eine Mittellinie genau in 

der Mitte des Spielfelds und quer über das gesamte Spielfeld sowie vertikal die Bande hoch gezogen 

werden. 

1.4.8 Für alle anderen Spiele kann die Mittellinie entsprechend Regel 1.4.7 markiert werden. Alternativ 

kann die Mittellinie auch nur eine durch den Mittelbullypunkt gehende gedachte Linie zwischen 

beiden Spielfeldlängsseiten sein. 

1.4.9 Der Torraum ist 1 m auf 2,5 m groß und wird wie folgt markiert: Von der Mitte der Torlinie aus 

werden 1,25 m zu jeder Seite zwei Linien von jeweils 1 m in rechtem Winkel zur Torlinie gezogen 

(zur Spielfeldmitte hin), deren Enden (zur Spielfeldmitte hin) mit einer weiteren Linie verbunden 

werden. 

1.4.10 Der Spielfeldabschnitt zwischen dem Ende des Spielfelds bis zur nächstgelegenen Torhüterlinie 

wird Torhüterzone genannt. 

1.4.11 Die Torpfostenmarkierungen werden wie folgt markiert: Von der Mitte der Torlinie aus werden 90 

cm ï 93 cm (abhängig von der Torbreite) nach jeder Seite zwei Linien von jeweils 30 cm im rechten 

Winkel zur Torlinie gezogen (nach jeder Seite 15 cm). 

1.4.12 Die Freistoß-Bully-Punkte werden wie folgt markiert: In einer Entfernung von 6 m von der Mitte der 

Torhüterlinie wird auf beiden Spielfeldseiten auf der Torhüterlinie jeweils eine Linie im rechten 

Winkel gezogen, die nach jeder Seite 20 cm lang ist. Alternativ kann ein Kreis mit 20 cm Radius an 

derselben Stelle gezogen werden. Ist die Torhüterlinie nur eine gedachte Linie, wird zusätzlich der 

Abschnitt entlang der Torhüterlinie nach jeder Seite 20 cm lang markiert. 

 

1.4.13 Der Mittelbullypunkt wird wie folgt markiert: In der Mitte der Mittellinie wird auf der Mittellinie 

jeweils eine Linie im rechten Winkel gezogen, die nach jeder Seite 20 cm lang ist. Alternativ kann ein 

Kreis mit einem Radius von 20 cm an derselben Stelle gezogen werden. Ist die Mittellinie nur eine 

gedachte Linie, wird zusätzlich der Abschnitt entlang der gedachten Mittellinie nach jeder Seite 20 

cm lang markiert.  

 

1.4.14 Jeder Bully-Punkt (Mittelbullypunkt und Freistoß-Bully-Punkte) sollte mit einem Kreis oder mit 

einem gestrichelten Kreis von Radius 3 m umgeben sein. Alternativ kann bei nationalen Spielen in 3 

m Entfernung vom Freistoß-Bully-Punkt Richtung Tor eine gerade Freistoß-Abstandslinie mit 

einer Länge von 50 cm ï 100 cm gezogen werden.  

1.4.15 Die Schiedsrichterzone wird wie folgt markiert: Unmittelbar vor dem Zeitnehmerbereich wird ein an 

die Bande angrenzender Halbkreis mit einem Radius von 2 m gezogen. Alternativ kann auf die 

Markierung der Schiedsrichterzone verzichtet werden. In diesem Fall ist die Schiedsrichterzone 

ein gedachter Raum an der angegeben Stelle vor dem Zeitnehmerbereich. 
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1.5 SPIELERBÄNKE 

1.5.1 An jedem Spielfeld müssen sich zwei Spielerbänke befinden, die jeder Mannschaft 

Sitzgelegenheiten (Bänke, Sitze oder Stühle) für 18 Spieler und 5 Mannschaftsoffizielle bieten. Die 

Spielerbänke beider Mannschaften müssen identisch beschaffen sein und müssen so nah wie 

möglich zur Spielfeldmitte hin unmittelbar neben dem Spielfeld platziert sein. Die Spielerbänke 

beider Mannschaften müssen ausreichend weit voneinander entfernt platziert sein. Die Spielerbänke 

beider Mannschaften müssen sich auf derselben Seite des Spielfeldes befinden. Alle Türen vom 

Spielfeld auf die Spielerbänke müssen vom Spielfeld weg schwingen. 

1.5.2 Außer den 18 Spielern und 5 Mannschaftsoffiziellen, die vor Spielbeginn auf der 

Mannschaftsaufstellung oder dem Spielberichtsbogen eingetragen sein müssen, darf sich niemand 

auf den Spielerbänken befinden. 

1.5.3 Die Mannschaften benutzen während des gesamten Spieles dieselbe Spielerbank. Die auf dem 

Spielberichtsbogen zuerst genannte Mannschaft hat das Recht, die Spielerbank auszuwählen. 

1.5.4 Die Spielerbänke sind vom Zuschauerbereich in geeigneter Weise abzutrennen. 

1.6 STRAFBÄNKE 

1.6.1 Die Strafbänke sollen sich auf der den Spielerbänken gegenüber liegenden Spielfeldseite befinden 

und durch den Zeitnehmerbereich getrennt sein. Jede Strafbank muss Sitzgelegenheiten für die 

Spieler auf der Strafbank aufweisen.  

1.6.2 Die Strafbänke müssen so nah wie möglich zur Spielfeldmitte hin platziert sein. Alle Türen vom 

Spielfeld auf die Strafbänke müssen vom Spielfeld weg schwingen und dürfen sich nicht in der 

Schiedsrichterzone befinden. 

1.6.3 Die Strafbänke sind vom Zuschauerbereich und den Spielerbänken in geeigneter Weise 

abzutrennen. 

1.6.4 Für internationale Meisterschaften und Titelwettkämpfe müssen die Bestimmungen der Regeln 1.5 

und 1.6 eingehalten werden. Alternativ sollen sich bei allen anderen Spielen, und sofern eine 

Kombination von Bande und Hallenwänden zur Spielfeldbegrenzung genutzt wird, die Spielerbänke 

jeweils am Ende des Spielfeldes, die Strafbänke und der Zeitnehmerbereich so nah wie möglich zur 

Spielfeldmitte hin und auf der selben Spielfeldlängsseite wie die Spielerbänke befinden. 

1.7 ZEITNEHMERBEREICH 

1.7.1 Der Zeitnehmerbereich sollte sich auf der den Spielerbänken gegenüber liegenden Spielfeldseite in 

der Spielfeldmitte befinden. Die Strafbänke sollten sich jeweils links und rechts vom 

Zeitnehmerbereich befinden. Der Zeitnehmerbereich ist vom Zuschauerbereich in geeigneter Weise 

abzutrennen. 

1.7.2 Der Zeitnehmerbereich sollte mit einem Tisch und Sitzgelegenheiten ausgestattet sein, so dass 

beide Zeitnehmer sowie ein Technischer Direktor Platz finden. 

Der Platz für den Technischen Direktor muss nur auf internationalen Turnieren vorgesehen werden. 

1.8 BELEUCHTUNG 

1.8.1 Das Spielfeld muss so ausreichend beleuchtet sein, dass Spieler, Schiedsrichter und Zuschauer 

jederzeit dem Spielverlauf folgen können. 
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1.8.2 Wenn das Licht nach Meinung der Schiedsrichter nicht zur Fortführung des Spiels ausreicht, können 

sie das Spiel abbrechen oder es unterbrechen, um die Lichtverhältnisse verbessern zu lassen. 

1.8.3 Wenn eine Mannschaft durch die Lichtverhältnisse beeinträchtigt wird und die Schiedsrichter das 

Spiel nicht abbrechen wollen, so können sie veranlassen, dass jede Mannschaft die gleiche Zeit in 

jeder Spielfeldhälfte spielt. 

1.9 UMKLEIDERÄUME 

1.9.1 Jede Spielstätte muss über geeignete Umkleideräume mit Toilette und Dusche und ausreichendem 

Platz für 18 Personen und deren Ausrüstung verfügen. 

1.9.2 Jede Spielstätte muss für die Spieloffiziellen eines jeden Spieles über einen geeigneten 

Umkleideraum mit Toilette und Dusche verfügen. 

1.9.3 Keine Person darf vor, während oder unmittelbar nach dem Spiel den Umkleideraum der 

Spieloffiziellen ohne besondere Genehmigung betreten. 

STRAFE: Matchstrafe (MP; Rote Karte) oder schwere Matchstrafe (GMP; Schwarze Karte) 

gegen einen Spieler oder Mannschaftsoffiziellen. 

Platzverweis, d.h. Verweis von der Spielstätte, gegen jede andere Person. 

Die Schiedsrichter und/oder der Technische Direktor müssen das Vergehen in 

einem schriftlichen Bericht festhalten. 

Die schwere Matchstrafe (GMP; Schwarze Karte) wird durch die Matchstrafe (MP; Rote Karte) 

ersetzt. 

Mannschaftsoffizielle, die nach vorstehender Regel bestraft werden müssen, werden in Abänderung 

dieser Regel von der Spielstätte verwiesen. 

1.10 RAUCHVERBOT AUF DER SPIELSTÄTTE 

1.10.1 In geschlossenen Spielstätten ist das Rauchen am und auf dem Spielfeld, im Zuschauerbereich, 

sowie in den Umkleidekabinen und allen weiteren Einrichtungen verboten, in denen sich Spieler 

aufhalten. 

1.10.2 Auf Außenplätzen ist das Rauchen in unmittelbarer Umgebung des Spielfeldes (inklusive der 

Bereiche an und um den Zeitnehmerbereich, die Strafbänke und die Spielerbänke), sowie in den 

Umkleidekabinen und allen weiteren Einrichtungen verboten, in denen sich Spieler aufhalten. 

1.11 MUSIK AUF DER SPIELSTÄTTE 

1.11.1 Während das Spiel läuft und während der Auszeiten darf keine Musik gespielt werden. Musik darf 

gespielt werden, wenn das Spiel anderweitig unterbrochen wurde. 

1.11.2 Es dürfen keine Gasdruckfanfaren und Pfeifen auf oder am Spielfeld benutzt werden, sofern diese 

nicht zur offiziellen Spielstättenausrüstung gehören und den von den Schiedsrichtern und 

Zeitnehmern verwendeten Tonquellen so ähnlich sind, dass eine Verwechslung nicht 

ausgeschlossen werden kann. 
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1.12 AUSNAHMEREGELUNGEN 

1.12.1 Ausnahmeregelungen von den Regeln 1.1 bis 1.11 sind möglich, wenn bei internationalen Spielen 

eine Genehmigung durch die IISHF, bzw. bei allen anderen Spielen eine Genehmigung durch den 

zuständigen nationalen Verband erfolgt. 

1.12.2 Bei internationalen Spielen oder Turnieren müssen alle teilnehmenden Mannschaften mindestens 

vier Wochen vorher über eventuelle Ausnahmeregelungen informiert werden. 
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2 SPIELAUSRÜSTUNG 

 

2.1 TORE 

2.1.1 Das Tor muss aus Holz, Metall oder Kunststoff gefertigt sein, und einem Aufprall der Spieler 

standhalten. Es ist nicht am Boden zu befestigen, so dass es bei einem Aufprall eines Spielers 

verschoben werden kann. 

2.1.2 Das Tor wird so auf dem Spielfeld platziert, dass die Vorderkanten der Torpfosten mit dem vorderen 

Rand der Torlinie abschließen und sich beide Torpfosten auf den Torpfostenmarkierungen befinden. 

2.1.3 Die Innenmaße des Tores betragen 1,22 m in der Höhe und 1,83 m in der Breite. Diese Maße 

können bis zu 3 cm unter- oder überschritten werden. Beide Tore müssen die gleichen Maße 

aufweisen. 

2.1.4 Die Torpfosten und die Torlatte müssen ein quadratisches oder rundes Profil mit einem Außenmaß 

von 3 cm bis 6 cm aufweisen. Die Torpfosten und die Torlatte müssen die gleiche Dicke haben und 

dürfen keine scharfen oder spitzen Ecken und Kanten aufweisen. 

2.1.5 Die Tiefe des Tores muss am Boden gemessen zwischen 50 cm und 1 m betragen. Auf 

Torlattenebene muss die Tiefe 20 cm bis 50 cm betragen. Gemessen wird hierbei von der vorderen 

Kante des Torpfostens bis zum hinteren Ende des Tores. 

2.1.6 Die am Boden gemessene Tiefe des Tores muss mindestens 30 cm größer sein als die auf 

Torlattenebene gemessene Tiefe. 

2.1.7 Das Tor muss hinten, an den Seiten und oben mit einem Netz umspannt sein, das einen Ball 

innerhalb der gegebenen Tormaße auffängt. Die Maschenweite des Tornetzes muss so beschaffen 

sein, dass der Ball nicht durch das Netz hindurch dringen kann. 

2.1.8 Torpfosten, Torlatte und sonstige Torgestänge müssen sich farblich deutlich vom Spielfeld und den 

Banden unterscheiden. Rote Farbe ist unzulässig, wenn die Spielfeldoberfläche oder die Banden 

grün sind. 
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2.1.9 Das Tor muss mit Fangnetzen versehen sein. 

2.2 BALL 

2.2.1 Die IISHF bestimmt den Ball, der für den gesamten Spielbetrieb zugelassen ist. Es 

darf nur mit einem zugelassenen Ball gespielt werden. 

Die ISHD bestimmt den Ball, der für den Spielbetrieb in Deutschland zugelassen ist. 

2.3 SPIELFELDAUSRÜSTUNG 

2.3.1 Der Heimverein bzw. der Veranstalter hat für jedes Spiel folgendes bereitzustellen: 

 Spielfeld (1.1 und 1.2) 

 Entsprechende Spielfeldbanden (1.3) 

 Entsprechende Spielfeldmarkierungen (1.4) 

 Zwei maßgerechte Tore (2.1) 

 Mindestens zwei Mannschaftsumkleidekabinen (1.9.1) 

 Eine Umkleidekabine für Spieloffizielle (1.9.2) 

 Zwei Spielerbänke (1.5) 

 Zwei Strafbänke (1.6) 

 Zeitnehmerbereich (1.7) 

 Zwei zugelassene Zeitnehmer 

 Offizielle IISHF Inline-Skaterhockey Bälle in ausreichender Anzahl (mindestens 10 Bälle) 

 Ein Maßband von 2 m Länge 

 Zwei Stoppuhren oder andere Spielzeituhren, bzw. Zeitnahmeeinrichtungen 

 Eine Sirene (oder ähnliche Tonquelle) und eine weitere (sekundäre) Tonquelle 

 Ein handelsüblicher Putzlappen (Wischtuch, Wischmopp, oder ähnliches) 

 Zwei Schiedsrichterpfeifen 

 Zwei Sätze Schiedsrichterkarten (gelb, rot und schwarz) 

 Eine Ausführung der aktuellen Inline-Skaterhockey-Spielregeln 

 Spielberichtsbögen  

 Alle erforderlichen Zusatzblätter 

 Eine manuelle Toranzeige  

 Eine Lautsprecheranlage 

 Eine (nach dem jeweiligen nationalen Standard) vollständig ausgestattete Erste-Hilfe-

Ausrüstung 

 Während des Spiels sollte ein qualifizierter Ersthelfer bzw. ein ausgebildeter und qualifizierter 

Sanitäter oder eine Person mit einer ähnlichen Erste-Hilfe-Ausbildung ständig verfügbar sein. 

Zeitnehmer müssen mindestens 15 Jahre alt sein. Einer der beiden Zeitnehmer muss volljährig sein. 

Zusätzlich zu den Spielregeln muss in Deutschland auch eine Ausführung der aktuellen 

Wettkampfordnung am Zeitnehmertisch vorhanden sein. 

Der Schiedsrichterkartensatz besteht in Deutschland nur aus gelber und roter Karte. 
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2.3.2 Fehlt mindestens einer der nachfolgend genannten Gegenstände, Personen oder Einrichtungen: 

 Spielfeld 

 Entsprechende Spielfeldbanden 

 Entsprechende Spielfeldmarkierungen 

 Zwei maßgerechte Tore 

 Eine Stoppuhr oder Spielzeituhr 

 Ein Spielberichtsbogen 

 Ein offizieller IISHF Inline-Skaterhockey Ball 

 Ein zugelassener Zeitnehmer 

 Zwei Spielerbänke 

 Zwei Strafbänke 

 Zeitnehmerbereich 

bis spätestens 15 Minuten (bei Turnieren 5 Minuten) nach offiziellem Spielbeginn, so wird das Spiel 

nicht durchgeführt und wie Nichtantreten der Heimmannschaft gewertet. Jedes Fehlen einer der 

vorstehenden Gegenstände, Personen oder Einrichtungen muss von den Schiedsrichtern auf einem 

Zusatzblatt vermerkt werden. Strafmaßnahmen entsprechend der Rechtsordnung des zuständigen 

nationalen Verbandes oder bei internationalen Spielen, Turnieren oder Veranstaltungen 

entsprechend der IISHF-Bestimmungen sind möglich. 

Ist nur ein Zeitnehmer anwesend, so muss dieser volljährig sein. 

2.3.3 Fehlt einer oder mehrere der in Regel 2.3.1 genannten Gegenstände, Personen oder Einrichtungen 

bis spätestens 15 Minuten (bei Turnieren 5 Minuten) nach offiziellem Spielbeginn und wurden aber 

alle in Regel 0 geforderten Gegenstände, Personen oder Einrichtungen rechtzeitig vom Heimverein 

bzw. vom Veranstalter bereitgestellt, so wird das Spiel trotzdem durchgeführt. Jedes Fehlen eines 

Gegenstands, einer Person oder Einrichtungen muss von den Schiedsrichtern auf einem Zusatzblatt 

vermerkt werden. Strafmaßnahmen entsprechend der Rechtsordnung des zuständigen nationalen 

Verbandes oder bei internationalen Spielen, Turnieren oder Veranstaltungen entsprechend der 

IISHF-Bestimmungen sind möglich. 

2.3.4 Bei allen internationalen Spielen, Turnieren oder Veranstaltungen muss eine einsehbare Uhr und 

Toranzeige vorhanden sein, die Spieler, Offizielle und Zuschauer zu jeder Zeit mindestens über die 

aktuelle Spielzeit und den Spielstand informiert.  

Das Fehlen einer solchen Anlage hat Strafmaßnahmen entsprechend der IISHF-Bestimmungen zur 

Folge. 
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3 SPIELOFFIZIELLE 

3.1 BENENNUNG DER SPIELOFFIZIELLEN 

3.1.1 Für alle Spiele bei internationale Meisterschaften und Titelwettkämpfen werden von der IISHF 

folgende Spieloffizielle benannt: 

 Ein Technischer Direktor 

 Zwei Schiedsrichter 

 Zwei Zeitnehmer 

 Ein Kitcheck-Schiedsrichter 

 Zwei Strafbankordner 

 Zwei Torrichter (empfohlen) 

3.1.2 Für alle anderen internationalen Spiele werden von der IISHF bzw. dem zuständigen nationalen 

Verband folgende Spieloffiziellen benannt: 

 Ein Technischer Direktor 

 Zwei Schiedsrichter 

 Zwei Zeitnehmer 

 Ein Kitcheck-Schiedsrichter 

 Zwei Strafbankordner 

3.1.3 Für alle anderen Spiele müssen mindestens die folgenden Spieloffiziellen benannt werden: 

 Zwei Schiedsrichter 

 Zwei Zeitnehmer 

3.1.4 Die Spieloffiziellen nach Regel 3.1.3 werden von den zuständigen Stellen des jeweiligen nationalen 

Verbandes eingeteilt. Die Schiedsrichter dürfen kein aktives oder passives Mitglied von 

Mannschaften und Vereinen sein, die am Spiel teilnehmen. 

3.1.5 Die Zeitnehmer werden bei Turnieren vom Veranstalter und bei allen anderen Spielen vom 

Heimverein eingeteilt und gestellt. 

3.1.6 Die Gastmannschaft kann einen Zeitnehmer stellen; dies muss jedoch mindestens 30 Minuten vor 

festgesetztem Spielbeginn beantragt werden. 

3.1.7 Die Spieloffiziellen sollen ihre Aufgaben während des gesamten Spieles ausüben und dürfen 

während eines Spieles nicht wechseln. 

3.1.8 Sind keine offiziellen Schiedsrichter eingeteilt worden oder sind die offiziell eingeteilten 

Schiedsrichter nicht erschienen, können beide Mannschaften versuchen, sich auf neue 

Schiedsrichter zu einigen. 

3.1.9 Der Oberschiedsrichter bzw. der Technische Direktor ist befugt, in Spielunterbrechungen oder in den 

Pausen zwischen den Spielabschnitten mit den eingeteilten Spieloffiziellen zu sprechen. 

3.2 TECHNISCHER DIREKTOR 

3.2.1 Der Technische Direktor ist allen Spieloffiziellen weisungsbefugt. Ausgenommen hierbei sind 

Entscheidungen der Schiedsrichter während eines Spiels. Der Technische Direktor hat die volle 

Entscheidungsgewalt bei Fragen der Sicherheit und der Spielfeldausrüstung. 

3.2.2 Bei allen internationalen Spielen und Turnieren muss ein Technischer Direktor benannt werden, der 

Englisch spricht. Der Technische Direktor sollte ein internationaler Schiedsrichter sein. 
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3.2.3 Der Technische Direktor ist für die Unterweisung alle Spieloffiziellen verantwortlich. 

3.2.4 Der Technische Direktor stellt sicher, dass alle Spieloffiziellen die von der IISHF bzw. dem jeweils 

zuständigen nationalen Verband vorgeschriebene Kleidung tragen und mit der vorgeschriebenen 

Ausrüstung ausgestattet sind. 

3.2.5 Der Technische Direktor muss jederzeit verfügbar sein, um die Schiedsrichter oder die Zeitnehmer 

während eines Spiels zu unterstützen. 

3.2.6 Der Technische Direktor muss die Leistung aller Spieloffiziellen während der gesamten 

Veranstaltung überwachen und gegebenenfalls korrigierend eingreifen. 

3.2.7 Der Technische Direktor trägt die Verantwortung für die Kontrolle der Sicherheit des Spielfelds und 

der Spielstätte sowie für die Sauberkeit des Spielfelds und das korrekte Aufbringen der 

Spielfeldmarkierungen. 

3.2.8 Der Technische Direktor kontrolliert die Vollständigkeit der Spielfeldausrüstung. Die 

Spielfeldausrüstung muss den Anforderungen der geltenden Bestimmungen entsprechen und muss 

sich in gutem Zustand befinden. Der Technische Direktor erfasst die Ergebnisse der Überprüfung auf 

einem Zusatzblatt. 

3.2.9 Der Technische Direktor ist für die Überprüfung der Stoppuhren und der sonstigen 

Zeitnahmeeinrichtungen verantwortlich. Außerdem stellt er sicher, dass alle Spielberichte und 

sonstige Formblätter vorbereitet werden. 

3.2.10 Der Technische Direktor ist für die Einrichtung einer Kitcheck-Zone verantwortlich und stellt sicher, 

dass alle Kitchecks korrekt und vollständig durchgeführt werden. 

3.2.11 Der Technische Direktor überprüft, ob während der gesamten Veranstaltung ein qualifizierter 

Sanitäter oder Ersthelfer verfügbar ist. 

3.2.12 Der Technische Direktor muss alle Spielberichte, Mannschaftsaufstellungen und alle Zusatzblätter 

auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit hin überprüfen. 

3.2.13 Der Technische Direktor muss sicherstellen, dass alle Spielunterlagen nach der Veranstaltung den 

zuständigen Stellen übermittelt werden. 

3.2.14 Auf Turnieren muss der Technische Direktor mindestens eine Besprechung mit allen Offiziellen vor 

Beginn der Veranstaltung einberufen. Hierfür müssen alle Offiziellen im Vorfeld über Datum, Ort und 

Zeit der Besprechung informiert werden. Der Technische Direktor kann weitere Besprechung 

während der gesamten Veranstaltung einberufen. 

3.2.15 Der Technische Direktor muss sich beim Veranstalter den Spielplan der Veranstaltung einholen und 

die Spieloffiziellen für alle Spiele einteilen. Der Spielplan und die Einteilung der Spieloffiziellen muss 

allen Spieloffiziellen zeitnah zur Verfügung gestellt werden. 

3.3 SCHIEDSRICHTER 

3.3.1 Die Schiedsrichter führen während des Spieles und in allen Spielunterbrechungen die Aufsicht über 

das Spiel. Sie haben die Kontrolle über alle Spieloffiziellen und Spieler. Sie alleine richten über 

Vorfälle im Verlauf eines Spieles, und im Streitfall ist ihre Entscheidung maßgebend und bindend. 

3.3.2 Nach jedem Spielabschnitt und nach Ende des Spiels erhalten die Schiedsrichter sofort den Ball. Die 

Schiedsrichter bleiben nach jedem Spielabschnitt und am Ende des Spiels so lange auf dem 

Spielfeld bis sich alle Spieler und Mannschaftsoffizielle verabschiedet (sog. ĂShakehandsñ) und das 

Spielfeld verlassen haben (Bestrafung siehe Regel 8.28.12). 
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3.3.3 Bei Turnieren besteht die rechtliche Zuständigkeit des Technischen Direktors sowie der 

Schiedsrichter für die gesamte Dauer des Turniers. 

Bei allen anderen Spielen besteht die rechtliche Zuständigkeit des Technischen Direktors sowie der 

Schiedsrichter von 30 Minuten vor offiziellem Spielbeginn bis sie ihre jeweiligen offiziellen 

Tätigkeiten vollständig abgeschlossen haben. 

3.3.4 Bei allen internationalen Spielen müssen alle Schiedsrichter die von der IISHF zugelassene 

Schiedsrichterbekleidung tragen. Sie müssen mit funktionsfähigen Inline-Skates oder Rollschuhen, 

einem offiziellen Schiedsrichterkartensatz, einer zugelassenen Schiedsrichterpfeife ausgestattet sein 

und ihren offiziellen Schiedsrichterausweis vorlegen können. Alle Schiedsrichter müssen einen 

zugelassenen schwarzen Helm tragen (siehe Regel 5.5). Alle Schiedsrichter, die eine Brille tragen, 

müssen zusätzlich ein Halbvisier am Helm anbringen. 

Bei allen anderen Spielen wird die offizielle Schiedsrichterbekleidung von der ISHD festgelegt. 

3.3.5 Schiedsrichter dürfen keine gefährlichen Gegenstände mit auf das Spielfeld nehmen oder auf dem 

Spielfeld tragen (siehe Regel 5.19). 

3.3.6 Metallische Gegenstände, die nicht Teil der zugelassenen Ausrüstung sind, sind verboten. 

3.3.7 Schiedsrichter mit langem Haar müssen dieses gebunden tragen. 

3.3.8 Die Schiedsrichter müssen, falls kein Technischer Direktor zugegen ist, vor jedem Spiel prüfen, ob 

der Heimverein oder der Veranstalter die vorgeschriebenen Gegenstände der Spielfeldausrüstung 

bereitstellt. Sie halten das Ergebnis dieser Prüfung auf einem Zusatzblatt fest. 

3.3.9 Die Schiedsrichter rufen die Mannschaften zum offiziellen Spielbeginn und zu Beginn jedes 

Spielabschnitts auf das Spielfeld. Erscheint ein Team nicht zum geforderten Zeitpunkt oder weigert 

sich ein Team das Spiel zum geforderten Zeitpunkt zu beginnen, verfassen die Schiedsrichter einen 

Zusatzbericht und leiten diesen an die zuständigen Stellen weiter (Bestrafung siehe Regel 8.22). 

3.3.10 Die Schiedsrichter müssen vor Spielbeginn kontrollieren, ob sich die eingeteilten Spieloffiziellen an 

ihren jeweiligen Plätzen befinden und sich vom ordnungsgemäßen Zustand der Zeitnahme- und 

Signalausrüstung überzeugen. 

3.3.11 Die Schiedsrichter dürfen vor dem Spiel keiner Mannschaft Hinweise oder Ratschläge geben, wenn 

diese einer Mannschaft zum Vor- oder zum Nachteil gereichen. 

3.3.12 Während eines Spiels darf sich ein Schiedsrichter nur mit dem anderen Schiedsrichter und mit den 

Spieloffiziellen beraten; mit den Spieloffiziellen aber nur über Themen, die in den Aufgabenbereich 

des jeweiligen Spieloffiziellen fallen. 

Vorstandsmitglieder der ISHD sind als Spielbeobachter immer befugt, bei nationalen Spielen 

während einer Spielunterbrechung oder zwischen den Spielabschnitten mit den Schiedsrichtern über 

alle Themen zu sprechen. 

3.3.13 Ein Schiedsrichter kann nach Rücksprache mit dem zweiten Schiedsrichter eine getroffene 

Entscheidung revidieren. Eine Entscheidung kann nicht mehr revidiert werden, nachdem das Spiel 

fortgesetzt wurde. 

3.3.14 Die Schiedsrichter unterrichten die Zeitnehmer über die Trikotnummer eines jeden Torschützen 

sowie dessen Vorlagengeber. 
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3.3.15 Die Schiedsrichter zeigen dem Spieler, gegen den eine Strafe ausgesprochen wird, mit Hilfe der 

offiziellen Schiedsrichterzeichen die Strafe und das Vergehen an. 

Die Schiedsrichter unterrichten danach die Zeitnehmer mit Hilfe der offiziellen Schiedsrichterzeichen 

über die Strafe und das Vergehen und, falls nötig, mündlich über die Trikotnummer des zu 

bestrafenden Spielers. 

3.3.16 Die Schiedsrichter sollen mit keiner Person außer dem Technischen Direktor und dem anderen 

Schiedsrichter über die Gründe für eine Strafe diskutieren und stattdessen die Strafe nur mit Hilfe 

der offiziellen Schiedsrichterzeichen anzeigen. Die Schiedsrichter sollen auch mit keiner Person über 

andere Entscheidungen, gleich welcher Art, diskutieren. 

3.3.17 Unmittelbar nach Spielende prüfen die Schiedsrichter zusammen mit den Zeitnehmern den 

Spielberichtsbogen und die Zusatzblätter und unterschreiben diese. Im Falle von 

Spieldauerdisziplinar-, Match- oder schweren Matchstrafen, Verletzungen oder in Fällen von 

Nichtantreten müssen die Schiedsrichter einen Bericht auf einem Zusatzblatt verfassen, in dem die 

Umstände, die zu dem Vorfall geführt haben, genau beschrieben werden, und diesen Bericht an die 

zuständigen Stellen weiterleiten. 

Zusatzblätter zu besonderen Vorkommnissen werden nur von den Schiedsrichtern unterschrieben 

und müssen den Zeitnehmern nicht ausgehändigt werden. Im Falle von Matchstrafen unterschreibt 

der Kapitän der betroffenen Mannschaft, bzw. Assistent, die Vorderseite des Zusatzblatts zur 

Kenntnisnahme. 

3.4 KITCHECK-SCHIEDSRICHTER 

3.4.1 Der Kitcheck-Schiedsrichter kann auch der Schiedsrichter des Spiels sein. 

3.4.2 Der Kitcheck-Schiedsrichter ist für Folgendes verantwortlich: 

a) Er muss 30 Minuten vor Spielbeginn (siehe Regel 4.2.6) vom Büro des Technischen Direktors 

eine Kitcheck-Liste einholen. 

b) Er überprüft, dass die Trikotnummern aller Spieler korrekt auf der Mannschaftsaufstellung 

aufgeführt sind. 

c) Er überprüft jeden Spieler auf das Tragen der korrekten Schutzausrüstung hin und erfasst die 

erfolgreiche Überprüfung für jeden Spieler auf der Kitcheck-Liste. Im Falle von Beanstandungen 

müssen diese ebenfalls auf der Kitcheck-Liste erfasst werden. Der Spieler muss alle 

Beanstandungen beheben und sich danach erneut vom Kitcheck-Schiedsrichter überprüfen 

lassen. Ohne erfolgreichen Kitcheck darf kein Spieler das Spielfeld betreten. 

d) Er stellt sicher, dass ein Mannschaftsoffizieller oder der Mannschaftskapitän die Kitcheck-Liste 

gegenzeichnet. 

e) Er stellt sicher, dass den Zeitnehmern vor Spielbeginn die komplettierte Kitcheck-Liste vorliegt. 

3.5 ZEITNEHMER 

3.5.1 Die Zeitnehmer sind für Folgendes verantwortlich: 

a) Sie müssen 30 Minuten vor Spielbeginn beim Kitcheck-Schiedsrichter eine komplettierte 

Kitcheck-Liste einholen, auf der alle am Spiel teilnehmenden Spieler aufgeführt sind. 

b) Sie stellen sicher, dass jede Mannschaft einen Kapitän und einen Assistenten auf der 

Mannschaftsaufstellung benannt hat. 

c) Die Zeitnehmer nehmen während des gesamten Spieles die Spielzeit mit Hilfe der 

Zeitnahmeeinrichtung. 
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d) Die Zeitnehmer lassen für den Fall, dass die Zeitnahmeeinrichtung ausfällt, eine zweite Stoppuhr 

mitlaufen. 

e) Die Zeitnehmer signalisieren das Ende eines Spielabschnitts und das Ende der Auszeiten mit 

Hilfe der dafür bereitgestellten primären Tonquelle. 

f) Die Zeitnehmer kontrollieren die vorgeschriebene Dauer der Pausen zwischen den 

Spielabschnitten und der Auszeiten. 

g) Die Zeitnehmer kündigen die letzten zwei Spielminuten des letzten Spielabschnitts der regulären 

Spielzeit, bzw. die letzten zwei Spielminuten des letzten Spielabschnitts einer eventuellen 

Verlängerung akustisch mit Hilfe der sekundären Tonquelle an. 

h) Die Zeitnehmer stellen sicher, dass die Spielzeituhr in den letzten zwei Spielminuten des letzten 

Spielabschnitts der regulären Spielzeit, bzw. den letzten zwei Spielminuten des letzten 

Spielabschnitts einer eventuellen Verlängerung bei jedem Pfiff des Schiedsrichters gestoppt 

wird. 

i) Die Zeitnehmer signalisieren das Ende des Spiels mit Hilfe der dafür bereitgestellten primären 

Tonquelle. 

j) Die Zeitnehmer erfassen jede von den Schiedsrichtern verhängte Strafzeit mit der Trikotnummer 

des bestraften Spielers, dem Zeitpunkt der Strafe, der Strafzeit und dem Vergehen. 

k) Die Zeitnehmer stellen sicher, dass bestrafte Spieler ihre Strafzeit korrekt absitzen und die 

Strafbank nach Ende ihrer Strafzeit ordnungsgemäß und zur richtigen Zeit verlassen. 

l) Die Zeitnehmer informieren Spieler auf der Strafbank über die letzten 15 Sekunden ihrer 

Zeitstrafe. 

m) Die Zeitnehmer erfassen die erzielten Tore mit jeweiligem Torschützen und dem eventuellen 

Vorlagengeber. 

n) Die Zeitnehmer müssen die Schiedsrichter auf jedes Fehlverhalten von Spielern, Zuschauern, 

Mannschaftsoffiziellen, usw. gegenüber Spieloffiziellen hinweisen. 

o) Die Zeitnehmer vervollständigen nach dem Spiel den Spielbericht, so dass er von den 

Schiedsrichtern, den Mannschaftskapitänen und dem Technischen Direktor unterschrieben 

werden kann. 

p) Zeitnehmer müssen sich zu jeder Zeit unparteiisch, neutral und im Sinne des Sports verhalten. 

Die Zeitnehmer erhalten die Mannschaftsaufstellung von den am Spiel beteiligten Mannschaften, 

bzw. sind dafür verantwortlich, dass sie die Mannschaftsaufstellungen bei den Mannschaften 

erfragen. 

3.6 STRAFBANKORDNER 

3.6.1 Die Strafbankordner sind für Folgendes verantwortlich: 

a) Die Strafbankordner entlassen bestrafte Spieler auf Anweisung der Zeitnehmer von der 

Strafbank. 

b) Die Strafbankordner stellen sicher, dass bestrafte Spieler für die Dauer ihrer Strafzeit 

ordnungsgemäß auf der Strafbank sitzen bleiben. 

c) Die Strafbankordner weisen die Zeitnehmer auf ein eventuelles Fehlverhalten eines bestraften 

Spielers hin. 

d) Strafbankordner müssen sich zu jeder Zeit unparteiisch, neutral und im Sinne des Sports 

verhalten. 

e) Strafbankordner müssen mindestens 18 Jahre alt sein. 
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3.7 TORRICHTER 

3.7.1 An jedem Tor soll sich ein Torrichter befinden. Der Torrichter darf nicht Mitglied eines der spielenden 

Vereine sein. Er darf während des Spieles nicht ausgetauscht werden, es sei denn, er trifft 

offensichtlich falsche und nicht neutrale Entscheidungen; in dem Fall können die Schiedsrichter oder 

der Technische Direktor einen Austausch vornehmen. 

3.7.2 Die Torrichter befinden sich während des Spieles hinter dem Tor direkt an der Bande. Während 

eines Spieles erfolgt kein Seitenwechsel der Torrichter. 

3.7.3 Der Torrichter entscheidet nur, ob der Ball die Torlinie zwischen den beiden Torpfosten und 

unterhalb der Torlatte überschritten hat und gibt in diesem Fall das entsprechende Signal. Es ist 

nicht die Aufgabe der Torrichter darüber zu entscheiden, ob ein Tor regelgerecht erzielt wurde. Ein 

Tor wird ausschließlich durch einen Schiedsrichter anerkannt. 

3.8 ZUSTÄNDIGE STELLEN 

3.8.1 Der Begriff Ăzustªndige Stellenò, wie in diesen Spielregeln verwendet, ist wie folgt definiert: 

 Bei internationalen Veranstaltungen: Die IISHF 

 Bei allen anderen Veranstaltungen und Spielen: Der zuständige nationale Verband 

Bei Turnieren kann der zuständige nationale Verband seine Verfügungsgewalt auf die 

Turnierorganisation übertragen. 

Die ISHD ist der zuständige nationale Verband für Deutschland. Bei Spielen, die unter der Kontrolle 

der Landesverbände gespielt werden, geht die Zuständigkeit auf den entsprechenden 

Landesverband über. 
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4 MANNSCHAFTEN 

4.1 ALTERSGRENZEN 

4.1.1 Damen / Herren 

Untergrenze:  Spieler, die im laufenden Kalenderjahr das 19. Lebensjahr vollenden, sowie ältere 

Jahrgänge. 

4.1.2 Alte Herren 

Untergrenze: Spieler, die im laufenden Kalenderjahr das 32. Lebensjahr vollenden, sowie ältere 

Jahrgänge. 

4.1.3 U-19 (Junioren) 

Obergrenze:  Spieler, die im laufenden Kalenderjahr das 18. Lebensjahr vollenden. 

Untergrenze:  Spieler, die im laufenden Kalenderjahr das 16. Lebensjahr vollenden. 

4.1.4 U-16 (Jugend) 

Obergrenze:  Spieler, die im laufenden Kalenderjahr das 15. Lebensjahr vollenden. 

Untergrenze:  Spieler, die im laufenden Kalenderjahr das 13. Lebensjahr vollenden. 

4.1.5 U-13 (Schüler) 

Obergrenze:  Spieler, die im laufenden Kalenderjahr das 12. Lebensjahr vollenden. 

Untergrenze:  Spieler, die im laufenden Kalenderjahr das 10. Lebensjahr vollenden. 

4.1.6 U-10 (Bambini) 

Obergrenze:  Spieler, die im laufenden Kalenderjahr das 9. Lebensjahr vollenden. 

4.1.7 Alle Spieler der Altersklassen U-19, U-16, U-13 und U-10 dürfen in der nächst höheren Altersklasse 

spielen. 

Alle weiblichen Spieler dürfen jeweils ein Jahr länger in jeder Altersklasse spielen. 

Alle weiblichen Spieler der Altersklassen U-16 und U-19 dürfen in der Altersklasse Damen spielen. 

Jeder Spieler, der in einer höheren Altersklasse spielt, muss eine entsprechende 

Einverständniserklärung seiner Eltern vorweisen. Dem zuständigen nationalen Verband obliegt die 

Pflicht, diese elterliche Einverständniserklärung einzuholen. 

4.1.8 Auf Turnieren, bei denen in mehreren Altersklassen gespielt wird, müssen Spieler in ihrer 

Altersklasse spielen und dürfen am selben Tag nicht in einer höheren Altersklasse eingesetzt 

werden. 

4.1.9 Weibliche Spieler dürfen in Herrenmannschaften spielen, wenn sie auf Grund ihres Alters in der 

entsprechenden Altersklasse eingesetzt werden dürfen. Bei sich überschneidenden Spielen müssen 

weibliche Spieler in der Damenmannschaft spielen. 
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4.1.10 Ausnahmen von den Regeln 4.1.1 ï 4.1.9 können bei internationalen Spielen nur von der IISHF 

sowie bei allen anderen Spielen nur vom zuständigen nationalen Verband genehmigt werden. 

In Deutschland können Ausnahmen von der ISHD als zuständigen nationalen Verband genehmigt 

werden. 

STRAFE:  Bei Verstößen gegen Regel 4.1 bleibt das Spielergebnis unverändert bestehen. 

Gegen das Team, welches die Verfehlung begangen hat, werden Strafmaßnahmen 

entsprechend der Rechtsordnung des zuständigen nationalen Verbands oder bei 

internationalen Spielen, Turnieren oder Veranstaltungen entsprechend der IISHF-

Bestimmungen eingeleitet. 

4.2 MANNSCHAFTSZUSAMMENSETZUNG 

4.2.1 Eine Mannschaft besteht grundsätzlich aus höchstens 16 Feldspielern und 2 Torhütern, also aus 

insgesamt maximal 18 Spielern. 

4.2.2 Zu Spielbeginn muss eine Mannschaft aus mindestens 4 Feldspieler und einen Torhüter bestehen. 

Bei internationalen Spielen muss eine Mannschaft aus mindestens 8 Spielern (7 Feldspieler und 1 

Torhüter) bestehen. Diese Spieler müssen sich zum ersten Spiel der Mannschaft umgezogen auf 

dem Spielfeld oder der Spielerbank befinden. 

Ausnahmen hiervon sind nur bei nachgewiesener höherer Gewalt möglich (Strafen oder 

Spielsperren werden nicht als höhere Gewalt betrachtet). 

4.2.3 Bei jeder Mannschaft mit Ausnahme von Herren-, Alt-Herren und Damenmannschaften, muss sich 

mindestens eine Mannschaftsoffizieller auf der Spielerbank befinden. 

4.2.4 Alle Mannschaftsoffiziellen, die sich auf der Spielerbank befinden, müssen mindestens 18 Jahre alt 

sein. 

Mindestens ein Mannschaftsoffizieller, der sich auf der Spielerbank befindet, muss mindestens 18 

Jahre alt sein. 

4.2.5 Alle Spieler und Mannschaftsoffiziellen müssen beim zuständigen nationalen Verband registriert 

sein. 

Alle Spieler und Mannschaftsoffiziellen müssen Mitglied im Verein ihrer Mannschaft sein. 

4.2.6 Spätestens 30 Minuten vor Spielbeginn muss ein Mannschaftsoffizieller oder der Kapitän dem 

Technischen Direktor oder dem Büro des Technischen Direktors alle Spielerpässe (nur vor dem 

ersten Spiel eines Turniers) und eine Mannschaftsaufstellung übergeben, auf der alle Spieler 

inklusive ihrer Trikotnummer und der jeweiligen Spielerpassnummer in der folgenden Reihenfolge 

aufgeführt sind: 

 Kapitän und Assistenzkapitän 

 Torhüter 

 Feldspieler 

 Mannschaftsoffizielle auf der Spielerbank 

Personen, die als Spieler auf der Mannschaftsaufstellung geführt werden, können nicht gleichzeitig 

als Mannschaftsoffizielle gemeldet werden. 

Die Mannschaftsaufstellung muss bis spätestens 15 Minuten vor Spielbeginn bei den Zeitnehmern 

am Zeitnehmertisch abgegeben werden. 
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4.2.7 Vor Spielbeginn sind die Eintragungen auf dem Spielberichtsbogen durch Unterschrift eines 

Mannschaftsoffiziellen oder des Kapitäns zu bestätigen. Die Schiedsrichter dürfen das Spiel erst 

anpfeifen, wenn diese schriftliche Bestätigung erfolgt ist.  

Die Mannschaftsaufstellung muss bei Nachwuchsspielen von einem volljährigen 

Mannschaftsoffiziellen unterschrieben werden. 

4.2.8 Die Spielerpässe müssen zur Kontrolle vorgelegt werden und während des gesamten Spiels am 

Zeitnehmertisch verbleiben. Sobald das Spiel angepfiffen wurde, können keine Spieler mehr zum 

Spielbericht hinzugefügt werden. 

Für Nachmeldungen von Spielern am Spieltag gelten die Bestimmungen der Wettkampfordnung. 

4.2.9 Wird ein Spieler eingesetzt, der nicht auf dem Spielberichtsbogen erfasst wurde und liegt 

nachweislich ein Versehen in diesem Fall vor, so bleibt das Spielergebnis bestehen. Im Falle von 

unterschiedlichen Auffassungen zum Grund des Fehlers entscheiden die zuständigen Stellen über 

eine Spielwertung. 

Eine Spielwertung erfolgt auf Grundlage der Wettkampfordnung. 

4.2.10 Wird ein Spieler eingesetzt, der nicht auf dem Spielberichtsbogen erfasst wurde und liegt kein 

Versehen vor, oder wird ein nicht-spielberechtigter oder gesperrter Spieler eingesetzt, wird das Spiel 

zugunsten des Gegners mit 2 Punkten gewertet. 

Das Spielergebnis wird folgendermaßen korrigiert: 

 Der Gegner erhält zusätzlich zu den erzielten Toren weitere 5 Tore zuerkannt 

 Dem Team, gegen welches das Spiel gewertet wurde, werden alle Tore aberkannt. 

Die Schiedsrichter verfassen einen Zusatzbericht mit allen Details zum entsprechenden 

Vorkommnis.  

Eine Spielwertung erfolgt auf Grundlage der Wettkampfordnung. 

Sollte eine Spielwertung nötig sein, erhält die gegnerische Mannschaft in Abänderung der 

vorstehenden Regelung 10 weitere Tore zuerkannt. 

4.2.11 Es dürfen sich maximal 18 Spieler umgezogen auf der Spielerbank befinden. Des Weiteren dürfen 

sich noch maximal 5 Mannschaftsoffizielle mit auf der Spielerbank befinden. Alle Personen, die nicht 

für das Spiel umgezogen sind, werden als Mannschaftsoffizielle gewertet. 

4.2.12 Während des Spieles kann der Torhüter jederzeit durch einen Feldspieler ersetzt werden. 

4.2.13 Es darf sich nur die maximal zulässige Anzahl an Spielern einer Mannschaft auf dem Spielfeld 

befinden, wenn das Spiel läuft. Hiervon darf nur ein Spieler ein Torhüter sein. Die Anzahl der Spieler, 

die sich maximal auf dem Spielfeld befinden dürfen, beträgt 5, bzw. hängt von der Anzahl an 

laufenden kleinen oder großen Zeitstrafen ab. 

STRAFE: Bankstrafe (2ó) gegen das betroffene Team. 

In den letzten zwei Minuten eines Spieles oder der Verlängerung zusätzlich einen 

Penalty-Schuss gegen die Mannschaft des betreffenden Spielers. 
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4.2.14 Sollte eine Mannschaft zu irgendeinem späteren Zeitpunkt des Spieles nicht in der Lage sein, 

mindestens drei Spieler auf das Spielfeld zu bringen, sei es wegen Strafzeiten, Verletzungen, oder 

sonstigen Gründen, wird das Spiel abgebrochen und zugunsten des Gegners mit 2 Punkten 

gewertet. 

Das Spielergebnis wird folgendermaßen korrigiert: 

 Der Gegner erhält zusätzlich zu den erzielten Toren weitere 5 Tore zuerkannt 

 Dem Team, gegen welches das Spiel gewertet wurde, werden alle Tore aberkannt. 

Die Schiedsrichter verfassen einen Zusatzbericht mit allen Details zum entsprechenden 

Vorkommnis.  

In Abänderung der vorstehenden Regelung, erhält die gegnerische Mannschaft 10 weitere Tore 

zuerkannt. 

4.3 MANNSCHAFTSKAPITÄN 

4.3.1 Jede Mannschaft bestimmt einen Mannschaftskapitän. Der Mannschaftskapitän oder der 

Assistenzkapitän in Vertretung (Regel 4.3.3)  hat das Recht, während des Spieles mit den 

Schiedsrichtern über jegliche Fragen zur Regelauslegung zu sprechen. Eine Beschwerde über eine 

Strafzeit wird nicht als Frage zur Regelauslegung betrachtet. 

STRAFE:  Beim ersten Verstoß: Mündliche Verwarnung gegen den Mannschaftskapitän 

Bei weiteren Verstößen: Disziplinarstrafe (10ó; Gelbe Karte) gegen den Kapitªn  

4.3.2 Der Mannschaftskapitän muss den Buchstaben ĂCñ (mindestens 10 cm hoch und farbig abgesetzt 

zum Trikot) deutlich sichtbar auf der linken oberen Hälfte seines Trikots tragen. Die Privilegien der 

Regel 4.3.1 für den Mannschaftskapitän werden nicht gewährt, wenn das ĂCñ nicht angebracht ist. 

4.3.3 Jede Mannschaft bestimmt einen Assistenzkapitän. Der Assistenzkapitän muss den Buchstaben 

ĂAñ wie in Regel 4.3.2 beschrieben auf seinem Trikot tragen. Der Assistenzkapitän darf die Funktion 

des Mannschaftskapitäns nur ausüben, wenn sich der Mannschaftskapitän verletzt hat oder er sich 

auf der Strafbank befindet. 

4.3.4 Mannschaftsoffizielle (Manager, Trainer,é) und Torh¿ter d¿rfen nicht zum Mannschaftskapitän oder 

zum Assistenzkapitän bestimmt werden. 

4.3.5 Mannschaftskapitän und Assistenzkapitän müssen vor Spielbeginn auf dem Spielberichtsbogen 

vermerkt werden. 

4.3.6 Kein Spieler darf aus irgendeinem Grund bei den Schiedsrichtern oder Spieloffiziellen reklamieren 

oder mit ihnen diskutieren. 

STRAFE: Disziplinarstrafe (10ó; Gelbe Karte) 
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5 SPIELERBEKLEIDUNG UND AUSRÜSTUNG 

5.1 AUSRÜSTUNG 

5.1.1 Die gesamte Schutzausrüstung muss nach den festgelegten internationalen Standards für 

Eishockey, Inline-Hockey oder Inline-Skaterhockey zertifiziert sein. 

5.1.2 Die gesamte verwendete Ausrüstung darf in keinster Weise verändert oder modifiziert werden. 

5.1.3 Die Ausrüstung der Feldspieler und der Torhüter besteht aus Schläger, Inline-Skates/Rollschuhen, 

der Schutzausrüstung und der Bekleidung. 

5.1.4 Die gesamte Schutzausrüstung, außer Handschuhen, Helm, und Torhüterschienen, muss vollständig 

unter der Bekleidung getragen werden, 

5.1.5 Es ist nicht erlaubt, irgendwelche Ausrüstungsgegenstände außerhalb des Trikots zu tragen. 

Hosenträger, Handschuhschnürriemen, usw. müssen zur Sicherheit innen gehalten werden. Lange 

Haare müssen geeignet zusammengehalten werden. Das Tragen von Handtüchern ist verboten. 

5.1.6 Jeder Spieler kann vor dem Spiel durch einen Schiedsrichter (Kitcheck-Schiedsrichter) auf 

unkorrekte und unerlaubte Ausrüstungsgegenstände hin überprüft werden. Jeder unkorrekte oder 

unerlaubte Ausrüstungsgegenstand muss sofort zur Zufriedenheit der Schiedsrichter entfernt, 

repariert oder geändert werden. 

5.1.7 Jeder Spieler, bei dem der Schiedsrichter während des Spiels unerlaubte oder unkorrekte 

Ausrüstungsgegenstände entdeckt, erhält: 

STRAFE: Beim ersten Verstoß: Mündliche Verwarnung. Der Spieler muss sich auf die 

Spielerbank begeben, um dort seine Ausrüstung richten zu lassen. 

Bei weiteren Verstößen: Disziplinarstrafe (10ó; Gelbe Karte) 

5.2 INLINE-SKATES / ROLLSCHUHE FÜR FELDSPIELER 

5.2.1 Jeder Spieler muss Inline-Skates oder Rollschuhe tragen. 

Sogenannte Aggressive-Inline-Skates sind nicht zugelassen. 

5.2.2 Jeder Schuh ist mit Rollen versehen, die sich alle drehen lassen müssen. 

5.2.3 Die Rollen sowie die Inline-Schienen oder Rollschuhgrundplatten müssen 

sicher und fest mit den Schuhen verbunden sein. 

5.2.4 Die Rollen müssen aus Urethan oder einem anderen zugelassenen 

Material hergestellt sein. 

5.2.5 Stopper sind nur dann erlaubt, wenn sie aus hellem Material 

hergestellt sind. 

5.2.6 Alle Inline-Skates und Rollschuhe müssen in einem 

ordnungsgemäßen Zustand sein und dürfen keine abstehenden Teile 

aufweisen, die Spieler gefährden oder das Spielfeld beschädigen können. 

5.2.7 Alle Inline-Skates und Rollschuhe müssen die vollständige Anzahl an vorgesehenen Rollen haben. 
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5.3 FELDSPIELERSCHLÄGER 

5.3.1 Die Schläger müssen aus Holz oder einem anderen zugelassenen Material bestehen. 

5.3.2 An einem Schläger dürfen keine Teile hervorstehen und alle Kanten müssen abgeschrägt oder 

abgerundet sein. 

5.3.3 Es darf nicht-fluoreszierendes Klebeband jeder Farbe überall auf dem Schläger angebracht werden. 

Das Stockende, muss so mit Klebeband umwickelt sein, dass keine scharfen Kanten oder Ecken 

freiliegen, die eine Gefahr für andere Spieler darstellen können. 

5.3.4 Abmessung des Feldspielerschlägers: 

a) Schaft:  Maximale Länge ï 163 cm von der Ferse bis zum Ende des Schafts 

Maximale Breite ï 3 cm 

Maximale Dicke ï 2,5 cm 

Der Schaft muss gerade sein. 

b) Schlägerblatt: Maximale Länge ï 32 cm von der Ferse bis zur Schlägerblattspitze 

Maximale Breite ï 7,5 cm 

Minimale Breite ï 5 cm 

5.3.5 Die Entfernung eines beliebigen Punkts auf dem Schlägerblatt zu einer gedachten Linie zwischen 

der Ferse und der Schlägerblattspitze darf maximal 3 cm betragen und bestimmt damit die maximale 

Krümmung. 

5.3.6 Alle Teile des Schlägers (Schaft und Schlägerblatt) müssen glatt und ohne scharfe Kanten, Risse 

oder sonstige Beschädigungen sein, die eine Gefahr für andere Spieler darstellen könnten. 

Schlägerblätter dürfen nicht gekürzt oder in einer anderen Art und Weise verändert werden. 

5.4 SCHUTZAUSRÜSTUNG FÜR FELDSPIELER 

5.4.1 Feldspieler der Altersklassen ĂDamen / Herrenñ (Regel 4.1.1) und ĂAlte Herrenñ (Regel 4.1.2) 

müssen folgende Schutzausrüstung tragen: 

 Helm (mit Vollgeschichtsschutz oder Vollvisier für Spieler, die nach dem 31. Dezember 1992 

geboren sind) ï siehe Regel 5.5 und 5.6 

 Ellbogenschutz 

 Tiefschutz 

 Gepolsterte Schutzhose oder Girdle (Polster müssen Oberschenkel, Steißbein, Hüfte und 

Nieren schützen) 

 Knie- und Schienbeinschutz 

 Handschuhe ï siehe Regel 5.7 
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5.4.2 Feldspieler der Altersklassen U-19 (Regel 4.1.3), U-16 (Regel 4.1.4), U-13 (Regel 4.1.5) und U-10 

(Regel 4.1.6) müssen folgende Schutzausrüstung tragen: 

 Helm mit Vollgeschichtsschutz oder Vollvisier ï siehe Regel 5.5 und Regel 5.6 

 Ellbogenschutz 

 Tiefschutz 

 Gepolsterte Schutzhose oder Girdle (Polster müssen Oberschenkel, Steißbein, Hüfte und 

Nieren schützen) 

 Knie- und Schienbeinschutz 

 Handschuhe ï siehe Regel 5.7 

 Hals- und Kehlkopfschutz ï siehe Regel 5.8 

 Schulter- und Brustschutz ï siehe Regel 5.9 

5.4.3 Spieler der Altersklassen U-16 (Regel 4.1.4), und U-19 (Regel 4.1.3), die in der Altersklasse ĂDamen 

/ Herrenò (Regel 4.1.1) spielen, müssen die volle Schutzausrüstung nach Regel 0 tragen. 

5.5 FELDSPIELERHELM 

5.5.1 Während des Spiels und während der Aufwärmphase haben 

alle Spieler einen Helm mit einem dafür vorgesehenen 

Kinnriemen zu tragen, welcher sicher verschlossen und 

festgezogen sein muss 

5.5.2 Der Helm soll so getragen werden, dass sich die Unterkante 

des Helms nicht mehr als ein Finger breit über den 

Augenbrauen befindet, und zwischen Kinn und Kinnriemen darf 

maximal ein Spalt von einer Fingerbreite vorhanden sein. 

5.5.3 Sollte ein Spieler während des laufenden Spiels seinen Helm 

verlieren, so darf der Spieler nicht mehr am Spiel teilnehmen, es 

sei den er hat seinen Helm wieder aufsetzen, sicher verschließen und festziehen können. Spielt der 

Spieler ohne korrekt aufgesetzten Helm weiter, erhält der Spieler eine 

STRAFE: Disziplinarstrafe (10ó; Gelbe Karte) 

5.6 VOLLGESICHTSSCHUTZ UND HALBVISIER FÜR FELDSPIELER 

5.6.1 Es wird empfohlen, dass jeder Spieler einen Vollgesichtsschutz oder zumindest ein Halbvisier trägt. 

5.6.2 Spieler, die nach dem 31. Dezember 1992 geboren wurden, müssen 

einen Vollgesichtsschutz tragen. 

5.6.3 Spieler der Altersklasse U-19 und jüngere Spieler müssen einen 

Vollgesichtsschutz tragen. 

5.6.4 Das Halbvisier muss über die Augen bis zur Unterkante der 

Nase reichen. Überprüft werden muss dies in der Frontal- und 

in seitlicher Projektion. 

5.6.5 Getönte oder kolorierte Voll- oder Halbvisiere sind nicht erlaubt, es sei denn, 

das Spiel findet auf einem Außenplatz statt. 

5.6.6 Ein Vollgesichtsschutz muss so gestaltet sein, dass kein Ball oder Schlägerblatt durch die Öffnungen 

des Gitters passt. 
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5.7 FELDSPIELERHANDSCHUHE 

5.7.1 Die Handschuhe der Feldspieler müssen die Hand und die 

Handgelenke bedecken. Es ist nicht gestattet, die 

Handinnenflächen herauszutrennen. 

5.7.2 Sollte ein Spieler während des laufenden Spiels seine 

Handschuhe verlieren, so darf der Spieler nicht mehr am 

Spiel teilnehmen, es sei den er hat seine Handschuhe wieder anziehen können. 

Spielt der Spieler ohne Handschuhe weiter, erhält der Spieler eine 

STRAFE: Disziplinarstrafe (10ó; Gelbe Karte) 

5.8 HALS- UND KEHLKOPFSCHUTZ 

5.8.1 Spieler der Altersklasse U-19 und jüngere Spieler müssen 

einen Hals- und Kehlkopfschutz tragen. 

5.9 SCHULTER- UND BRUSTSCHUTZ 

5.9.1 Spieler der Altersklasse U-19 und jüngere Spieler müssen einen Schulter- und Brustschutz tragen. 

5.9.2 Oberkörper-Schutz-Hemden und Shirts mit leichter Polsterung ohne ausreichenden Schulterschutz 

(Schulterkappe), z.B. MissionÈ ThoraxÊ, sind f¿r Spieler der Altersklasse U-19 und jünger nicht 

zugelassen. Sie sind jedoch als zusätzliche Schutzausrüstung für Spieler aller anderen Altersklassen 

erlaubt. 

5.10 MUNDSCHUTZ 

5.10.1 Es wird allen Spielern, die keinen Vollgesichtsschutz tragen, empfohlen einen speziell angepassten 

Mundschutz zu tragen. 

5.11 TORHÜTERAUSRÜSTUNG 

5.11.1 Mit Ausnahme von Rollschuhen oder Inline-Skates und Schläger muss die gesamte Ausrüstung, die 

ein Torhüter trägt, ausschließlich für den Schutz von Kopf und Körper angefertigt sein und darf keine 

Teile oder Vorrichtungen enthalten, die dem Torhüter bei seiner Tätigkeit eine unzulässige 

Hilfestellung geben würde. Insbesondere sind schürzenartige Verlängerungen am Brustschutz 

verboten, die den Raum zwischen den Oberschenkeln des Torhüters verkleinern. 

5.12 INLINE-SKATES / ROLLSCHUHE FÜR TORHÜTER 

5.12.1 Inline-Skates oder Rollschuhe für Torhüter müssen dieselben 

Anforderungen erfüllen, die auch nach Regel 5.2 für die 

Inline-Skates und Rollschuhe der Feldspieler gelten. 

5.12.2 Es ist Torhütern erlaubt, spezielle Torhüter-Inline-Skates zu 

tragen, die einen niedrigeren Schaft und kleinere Rollen 

besitzen. 
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5.13 TORHÜTERSCHLÄGER 

5.13.1 Die Schläger müssen aus Holz oder einem anderen zugelassenen Material bestehen. 

5.13.2 An einem Schläger dürfen keine Teile hervorstehen und alle Kanten müssen abgeschrägt oder 

abgerundet sein. 

5.13.3 Es darf nicht-fluoreszierendes Klebeband jeder Farbe überall auf dem Schläger angebracht werden. 

Das Stockende, muss so mit Klebeband umwickelt sein, dass keine scharfen Kanten oder Ecken 

freiliegen, die eine Gefahr für andere Spieler darstellen können. 

5.13.4 Abmessung des Torhüterschlägers: 

a) Schaft:  Maximale Länge ï 163 cm von der Ferse bis zum Ende des Schafts 

Maximale Breite ï 3 cm 

Maximale Dicke ï 2,5 cm 

Verbreiterter Teil des Schafts: Maximale Länge ï 71 cm von der Ferse und nicht breiter als 9 cm. 

Der Schaft muss gerade sein. 

b) Schlägerblatt: Maximale Länge ï 39 cm von der Ferse bis zur Schlägerblattspitze 

Maximale Breite ï 9 cm, maximale Breite an der Ferse ï 11,5 cm. 

5.13.5 Die Entfernung eines beliebigen Punkts auf dem Schlägerblatt zu einer gedachten Linie zwischen 

der Ferse und der Schlägerblattspitze darf maximal 3 cm betragen und bestimmt damit die maximale 

Krümmung. 

5.13.6 Alle Teile des Schlägers (Schaft und Schlägerblatt) müssen glatt und ohne scharfe Kanten, Risse 

oder sonstige Beschädigungen sein, die eine Gefahr für andere Spieler darstellen könnten. 

Schlägerblätter dürfen nicht gekürzt oder in einer anderen Art und Weise verändert werden. 

5.14 SCHUTZAUSRÜSTUNG FÜR TORHÜTER 

5.14.1 Torhüter tragen folgende Schutzausrüstung: 

 Helm mit Vollgesichtsschutz oder Torhütermaske. 

 Gepolsterter Hals- und Kehlkopfschutz.  

 Schulterschutz 

 Brustschutz 

 Ellbogenschutz oder Torhüteroberkörperschutz mit Armschutz und Schutz für den 

Bauchbereich 

 Tiefschutz 

 Gepolsterte Hose (Polster müssen Oberschenkel, Steißbein, Hüfte und Nieren schützen) 

 Torhüterschienen 

 Stockhand 

 Fanghand 

5.15 TORHÜTERHELM UND VOLLGESICHTSSCHUTZ 

5.15.1 Alle Torhüter müssen einen Helm mit Vollgesichtsschutz oder eine 

Torhütermaske tragen. Der Vollgesichtsschutz (auch bei einer 

Torhütermaske) muss so beschaffen sein, dass kein Ball und kein 

Schlägerblatt durch die Öffnungen des Gitters hindurch passen. 
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5.15.2 Sollte ein Torhüter während des laufenden Spiels seinen Helm oder seine Torhütermaske verlieren, 

unterbrechen die Schiedsrichter das Spiel. 

5.15.3 Nimmt ein Torhüter seinen Helm oder seine Maske in einer ĂBreakawayò-Situation (Definition siehe 

Regel 8.12) absichtlich ab, um eine Spielunterbrechung herbeizuführen, erhält das gegnerische 

Team einen 

STRAFE: Penalty-Schuss 

5.15.4 Nimmt ein Torhüter seinen Helm oder seine Maske während eines 

Penalty-Schusses absichtlich ab, um eine Spielunterbrechung 

herbeizuführen, erhält das gegnerische Team ein 

STRAFE:  Tor 

5.16 TORHÜTERSCHIENEN 

5.16.1 Die Torhüterschienen dürfen nicht breiter als 30,5 cm sein, wenn 

sie an den Beinen des Torhüters angebracht sind. Es dürfen 

keine Vorrichtungen an den Torhüterschienen angebracht 

werden, die den Raum zwischen der Unterseite der 

Torhüterschiene und dem Spielfeld verkleinern oder verdecken. 

5.16.2 Die Torhüterschienen müssen mindestens 3 cm dick sein. 

5.17 TORHÜTERSTOCKHAND 

5.17.1 Die Außenabmessungen der Polsterung auf dem formgebenden Teil der 

Stockhand dürfen die folgenden Maße nicht überschreiten: 

 41 cm in der Länge 

 21 cm in der Breite 

5.18 TORHÜTERFANGHAND 

5.18.1 Die Außenabmessungen der Fanghand dürfen die folgenden Maße nicht 

überschreiten: 

 41 cm in der Länge 

 Am Handgelenkpolster maximal 23 cm in der Breite und 11,5 cm in der 

Höhe 

 Die Länge der Strecke von der Ferse bis zur Spitze des Fangkorbs entlang des Fangkorbs darf 

maximal 48 cm betragen. 

5.18.2 Der Umfang der Fanghand darf maximal 122 cm betragen. 










































































